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                      1       Gegenstand (1)     Die Arbeitshinweise regeln die Verfahrensweisen über den Umgang mit Tieren. (2)     Sie sind gemäß Geschäftsanweisung (GA) Organisation Nr. 1/2018 über das Vorschriftensystem, Nr. 3 i. V. m. Nr. 2.4 allgemeinverbindlicher Bestandteil der Vorschriftenlage der Polizei Berlin 2       Zuständigkeiten/Transport/Verwahrung 2.1     Allgemeines (1)     Bei hier nicht geregelten Fallkonstellationen ist das örtlich zuständige Bezirksamt zu kontaktieren. Außerhalb der Erreichbarkeit ist über LPD ELZ 22 die zuständige Amtstierärztin bzw. der zuständige Amtstierarzt heranzuziehen. (2) Sämtliche hier nicht aufgeführte Erreichbarkeiten bzw. weiterführende Informationen können der IntraPol-Seite des Täglichen Dienstes oder den Internetseiten der Bezirksämter sowie Senatsverwaltungen entnommen werden. (3)     Ein Transport von Tieren aller Art (außer Diensthunden) ist in den Fahrzeugen der Diensthundführereinheiten nicht zulässig (Seuchengefahr). (4)     Dienstkräfte der Polizei Berlin sind aus dienst- und fundrechtlichen Gründen nicht zur privaten Verwahrung sämtlicher Tiere befugt. 2.2     Hunde/Katzen/sonstige Haustiere (1)     Den Bezirken obliegt die Ordnungsaufgabe des Hunde- und Katzenfangs (Nr. 16a Abs. 6 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben (ZustKat Ord)). Das Bezirksamt Lichtenberg nimmt diese Aufgabe als zentrale Stelle (RegOrd 12 – Tierfang) stadtweit wahr. Die Aufgabe beinhaltet das Einfangen, den Transport und die Verwahrung entlaufener sowie herrenloser Hunde und Katzen. (2)     Zusätzlich werden grundsätzlich auch andere Fundtiere vom Tierfang transportiert und verwahrt, obwohl die generelle Zuständigkeit für Fundsachen den örtlich zuständigen Bezirksämtern obliegt (Nr. 22c ZustKat Ord). Maßnahmen, wie Retten von Tieren aus Notlagen, Fangen, Transport oder Verwahrung von wilden oder beschlagnahmten/sichergestellten Tieren, fallen nicht in die Zuständigkeit des Tierfanges, können jedoch im Rahmen der Amtshilfe kontaktiert werden. (3)     Der Tierfang ist wie folgt anzufordern:    während der Bürodienstzeit: Seite 4 von 12
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                      Montag – Donnerstag               07:00 – 15:00 Uhr Freitag                           07:00 – 13:00 Uhr unter der Rufnummer 90 296 – 4718    außerhalb dieser Zeiten: beim LPD ELZ 22 unter der Rufnummer 709 058 anzufordern. Darüber hinaus hat der Tierfang an gesetzlichen Feiertagen folgende Funktionszeiten: Montag – Sonntag 07:00 – 16:00 Uhr und 17:30 – 02:00 Uhr (4)      Die nach Arbeitsende des Tierfangs bei den Abschnitten verwahrten und dem LPD ELZ 22 gemeldeten Tiere sind schnellstmöglich von dem LPD ELZ 22 beim Tierfang zur Abholung zu melden. (5)      Ist ein Tier sichergestellt/beschlagnahmt worden (z. B. als Tatmittel, im Zusammenhang mit vorläufigen Festnahmen, vollstreckten Haftbefehlen oder Todesfällen, Einweisungen psychisch kranker Personen) und wird mit dem Tierfang zur Tiersammelstelle (Tierheim Berlin, Hausvaterweg 39, 13057 Berlin; Tel.: 76 888 – 201/- 203) verbracht, ist diesem mitzuteilen, wie weiter mit dem Tier zu verfahren ist. Liegt diese Entscheidung nicht bei der Polizei Berlin, ist die hierfür zuständige Behörde schriftlich im Vorgang auf diesen Umstand hinzuweisen. (6)      Wird ein Tier direkt zur Tiersammelstelle                verbracht , 1  sind dem Bezirksamt Lichtenberg die Angaben zum Tier bzw. die erforderlichen personenbezogenen Daten zur/m Tierhaltenden (Name, Aufenthaltsort) sowie das weitere Verfahren mit dem Tier zu übermitteln. (7)      Sofern Angehörige/Vertrauenspersonen (z. B. auch Nachbarn) der/des Tierhaltenden bekannt, geeignet und zudem bereit sind, das Tier zu betreuen und rechtliche Gründe dem nicht entgegenstehen, sind diese um Übernahme des Tieres zu bitten. Der Verbleib des Tieres ist nachvollziehbar zu dokumentieren. (8)      Bei Tieren, die niemandem zugeordnet werden können, kann die/der Tierhaltende ggf. mithilfe eines Tierchiplesegerätes ermittelt werden. Ist die aufnehmende Dienststelle nicht im Besitz eines Tierchiplesegerätes, kann eine andere Dienststelle kontaktiert werden. (9)      Tiere, zu denen keine Verantwortlichen ausfindig gemacht werden können und eine sofortige Übernahme des Tierfangs nicht gewährleistet ist, sind grundsätzlich zum 2 Abschnitt zu verbringen und dort vorübergehend zu verwahren. Ist dies über die voraussichtliche Dauer der Verwahrung auf der eigenen Dienststelle nicht angemessen (artgerecht, muss jedoch nicht den Vorschriften des TierSchG 1 (Die GA SE TL Nr. 1/2018 über die Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen Nr. 4.1 Absatz 16 ist zu beachten.) 2 (Die GA SE TL Nr. 1/2018 über die Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen Nr. 4.1 Absatz 16 ist zu beachten.) Seite 5 von 12
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                      entsprechen) möglich, so ist eine geeignete Dienststelle zu kontaktieren und das Tier dorthin zu verbringen. 2.3     Exotische Tiere (1)     In Fällen, in denen sich der Tierfang für den Transport und/oder die Verwahrung eines Tieres (z. B. bei exotischen Tieren wie Schlangen oder Echsen) für unzuständig erklärt und ein Tätigwerden im Rahmen der Amtshilfe ablehnt, ist das jeweilige Bezirksamt als originär zuständige Behörde über den Sachverhalt zu informieren und zur Veranlassung weiterer Maßnahmen aufzufordern. (2)     Außerhalb der Arbeitszeiten der Bezirksämter ist eine Unterbringung des Tieres an anderer Stelle (z. B. Tierpark) anzustreben. Ist der Transport des Tieres und/oder die Unterbringung an anderer Stelle und/oder eine vorübergehende Verwahrung des Tieres auf dem Abschnitt bis zum nächsten Arbeitsbeginn des Bezirksamtes nicht möglich, können auch Leistungen privater Anbietende in Anspruch genommen werden. Private Anbietende sind ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung über das weitere Verfahren mit dem Tier durch die zuständige Ordnungsbehörde getroffen wird. Das zuständige Bezirksamt ist umgehend über die anderweitige Unterbringung des Tieres zu unterrichten. Die Unterrichtung des Bezirksamtes ist im Vorgang aktenkundig zu machen. (3)     Die bei den Dienststellen eingehenden Rechnungen privater Dienstleistende sind mit einer Kopie des Vorgangs an Dir E/V Abt. V BGSt 22 zu übersenden. 3       Spezielle Gefahrenlagen 3.1     Wespen, Hummeln, Bienen, Hornissen (1)     Bei Gefahren, die von einem Insektennest ausgehen, ist die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des Grundstückes bzw. auf öffentlichen Straßenland das örtlich zuständige Bezirksamt in die Pflicht zu nehmen. Ist das Beseitigen eines Hornissen- oder Hummelnestes erforderlich, so bedarf es einer Befreiung durch die zuständige Behörde. Eine Befreiung von artenschutzrechtlichen Verboten kann durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Oberste Naturschutzbehörde erteilt werden. (2)     In begründeten Fällen kann eine kostenpflichtige Umsetzung durch von der für den Umweltschutz zuständigen Senatsverwaltung autorisierte Fachleute erfolgen. (3)     Beim Vorliegen einer erheblichen Gefahr für Leib oder Leben (z. B. an Schulen, Kindertagesstätten) kann die Berliner Feuerwehr die Entfernung übernehmen. Seite 6 von 12
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                      (4)     Die Aufgaben der Polizei Berlin beschränken sich auf die unaufschiebbar notwendig erscheinenden Maßnahmen (§ 4 ASOG Bln), z. B. bei konkreter Gefährdung von Personen oder konkreten Gefahren für den Straßenverkehr. 3.2     Eichenprozessionsspinner (1)     Die    Maßnahmen        zur     Beseitigung     von     Gespinstnestern      des Eichenprozessionsspinners im öffentlichen Raum obliegen dem örtlich zuständigen Bezirksamt. Auf Privatgrundstücken liegt die Pflicht bei den Eigentümern. Sollte eine Beseitigung von Gespinstnestern im öffentlichen Raum erforderlich sein, so richtet die Polizei Berlin zur Gefahrenabwehr unter entsprechendem Abstand eine Absperrung ein und informiert umgehend das örtlich zuständige Bezirksamt. (2)     Außerhalb der Waldgebiete, in denen die Berliner Forsten die Aufgaben des Forst- und Jagdschutzes wahrnehmen, sind die Bezirksämter, die für die Gefahrenabwehr ggü. Wildtieren originär zuständigen Ordnungsbehörden. (3) Die Aufgaben der Polizei Berlin beschränken sich auf die unaufschiebbar notwendig erscheinenden Maßnahmen (§ 4 ASOG Bln), z. B. bei konkreter Gefährdung von Personen oder konkreten Gefahren für den Straßenverkehr. 4       Umgang mit kranken/verletzten Tieren (1)     Verantwortlich für die Versorgung kranker oder verletzter Tiere ist die/der Tierhaltende oder Verfügungsberechtigte. Bei Wildtieren sind das die örtlich zuständigen Bezirksämter, Forstämter, Jagdgenossenschaften oder Eigentümer der Eigenjagdbezirke. (2)     Bei Hinweisen auf Tollwut oder wenn ein tollwutgefährdeter Bezirk in Berlin besteht, ist unverzüglich das örtlich zuständige Bezirksamt oder die zuständige Amtstierärztin bzw. der zuständige Amtstierarzt zu unterrichten. (3)     Die Polizei Berlin ist zuständig für die Durchführung von unaufschiebbaren Maßnahmen,            wenn        eine        der        vorstehend         aufgeführten Personen/Institutionen/Behörden nicht oder nicht rechtzeitig tätig werden kann. (4)     Kranke oder verletzte Tiere zu töten bzw. töten zu lassen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 3 TierSchG), ist Angelegenheit der/des    Amtstierärztin bzw. Amtstierarztes    Forstbeamtinnen/en, sofern es jagdbare Tiere (§ 2 Abs. 1 BJagdG) sind und diese in den Verwaltungsjagdbezirken aufgefunden werden Seite 7 von 12
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                      (5)      Besteht der Verdacht, dass das Tier aufgrund der schweren Verletzung unter Qualen verenden wird und ist eine der o. g. Personen nicht erreichbar, kann das Tier von der Polizei Berlin nach den Voraussetzungen der §§ 4, 9, 10 UZwG erschossen werden.    3 (6)      Bei den Dienststellen eingehende Rechnungen über die Behandlung verletzter Tiere sind mit einer Kopie des Vorgangs an Dir ZS Fin 1 zu übersenden. 5        Tierkadaver und Tierkörperteile (1)      Beim Auffinden von Kadavern oder Tierkörperteilen ist unverzüglich die zuständige Behörde anzufordern: Örtlichkeit                                       Zuständigkeit öffentliches Straßenland                          örtlich zuständiges Bezirksamt Grün- und Erholungsanlagen                        örtlich zuständiges Bezirksamt Waldgebiete                                       jeweiliges             Forstamt,           Jagd- genossenschaft, Eigenjagdbezirke Gewässer                                          Polizei Berlin, hier die               Dir     E/V WSP/PHuSt                innerhalb          ihres Zuständigkeitsbereiches Bis dahin ist der Fundort mit geeigneten Mitteln (z. B. Absperrband, Kreidespray) sichtbar zu markieren und zu sichern. Die genauen Koordinaten des Fundortes können mit Hilfe von Google-Maps ermittelt werden. (2)      Kann die zuständige Behörde/Dienststelle die Beseitigung nicht oder nur in einem unvertretbar langen Zeitraum vornehmen, kann der Kleintierkadaver bzw. das Tierkörperteil direkt zu einer Sammelstelle (Anlage 1) transportiert werden. (3)      Ist eine Abholung erforderlich (z. B. bei Großtierkadavern), ist die mit dem Land Berlin vertraglich festgeschriebene Fa. SecAnim GmbH telefonisch unter 033926 899- 0 anzufordern (Mo. - Fr.: 06:00 Uhr bis 15:30 Uhr) oder der Sachverhalt auf dem Anrufbeantworter zu schildern. Der Kadaver wird zeitnah, spätestens am nächsten Werktag abgeholt. (4)      In Ausnahmefällen, in denen ein Tierkadaver bzw. Körperteil sofort entfernt werden muss, da bei einem Verbleib eine erhebliche Gefahr davon ausgeht, ist über 3 Geschäftsanweisung PPr Stab Nr. 11/2010 über die Berichterstattung bei Schusswaffengebrauchsfällen von Polizeiangehörigen Seite 8 von 12

                      
                        
                          
                        
                        [image: 8]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      die örtlichen Lagedienste die Notfallerreichbarkeit der Fa. SecAnim GmbH zu erfragen. Es ist zu beachten, dass diese Leistung nicht vertraglich mit dem Land Berlin festgeschrieben ist, weswegen die erhebliche Gefahr konkret begründet sein muss. (5) Ein dauerhaftes Verweilen beim Tierkadaver ist grundsätzlich nicht notwendig, sofern keine weiteren polizeilichen Maßnahmen erforderlich sind (bspw. Verkehrsmaßnahmen etc.). (6)      Für unabdingbare Transporte mit eigenen Mitteln sind Einmalhandschuhe und Kadavertüten zu verwenden. Der Verbleib des Kadavers ist im jeweiligen Tätigkeitsbericht zu vermerken. 6        Seuchenverdacht (1)      Besteht beim Auffinden eines Kadavers – bspw. aufgrund von äußeren Merkmalen – ein Seuchenverdacht oder wird der Kadaver in einem seuchenrechtlich reglementierten Gebiet (Kenntnisgabe durch LPD St 12) aufgefunden, ist schnellstmöglich das örtlich zuständige Bezirksamt oder die zuständige Amtstierärztin bzw. der zuständige Amtstierarzt zu unterrichten, um weitere Maßnahmen abzusprechen. Bis dahin ist der Fundort mit geeigneten Mitteln (z. B. Absperrband, Kreidespray) sichtbar zu markieren und zu sichern. (2)      Ein Transport mit eigenen Mitteln findet nicht statt. (3)      Bei getöteten oder bereits verendeten Indikatortieren (insbesondere Füchse, Dachse, Waschbären, Marderhunde oder Vögel) kann der Verdacht einer Tierseuche grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. (4)      Bis zur Entscheidung der zuständigen Amtstierärztin bzw. des zuständigen Amtstierarztes ist der Tierkörper grundsätzlich nicht zu berühren. Ist eine Berührung zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen unbedingt erforderlich, sind Einmalhandschuhe zu verwenden, die anschließend über die Tiersammelstelle oder das Tierbeseitigungsunternehmen zu entsorgen sind. (5) Ein dauerhaftes Verweilen beim Tierkadaver ist nach erfolgter Kontaktaufnahme zur zuständigen Behörde nicht notwendig, sofern keine weiteren polizeilichen Maßnahmen erforderlich sind (bspw. Verkehrsmaßnahmen etc.). 6.1      Afrikanische Schweinepest     (ASP)  4 (1)      Die ASP ist nicht auf den Menschen übertragbar. 4 Afrikanische Schweinepest - Homepage Seite 9 von 12
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                      (2)      Der Erreger wird direkt durch Tier-Tier-Kontakt (nur von Schwein zu Schwein, hier auch Wild- und/ oder Hausschwein) bzw. indirekt durch Verschleppung auf andere Art (z. B. Speiseabfälle und Schweinefleischerzeugnisse, kontaminierte Schuhe, Fahrzeuge, oder andere Tiere etc.) übertragen. (3)      Die originäre Zuständigkeit der Maßnahmen liegt bei den Bezirksämtern, hier Fachbereiche Veterinär- und Lebensmittelaufsicht (VetLebA). (4)      Grundsätzliche Maßnahmen richten sich nach den Nummern 4 und 5 dieser Arbeitshinweise. 6.2      Tollwut (1)      Die Erkenntnisse des zuständigen VetLebA über ein Tollwutgebiet ist von LPD St 12 unverzüglich allen Polizeidienststellen sowie dem BA Lichtenberg durch Formelle Nachricht (EPOST 810) mitzuteilen. LPD ELZ 22 unterrichtet außerhalb der Arbeitszeit des BA Lichtenberg den Tierfang. (2)      Hunde und Katzen, die in einem gefährdeten Bezirk den Schutzmaßnahmen der Tollwut-VO zuwider oder entgegen den sonst dort geltenden Vorschriften angetroffen werden, sind vom Tierfang einzufangen. Sofern das Einfangen selbst vorgenommen wird, sollte eine Berührung des Tieres nur unter Verwendung von Einmalhandschuhen erfolgen. Vom Einfangen kann abgesehen werden, wenn die beaufsichtigende Person sofort festgestellt werden kann und sie den ordnungsgemäßen Zustand herstellt oder den Nachweis über den wirksamen Impfschutz gegen Tollwut erbringt. (3)      Wird die sofortige Tötung eines tollwutverdächtigen Tieres durch die Polizei Berlin erforderlich, ist es so zu töten, dass das Gehirn für die spätere veterinärmedizinische Untersuchung nicht beschädigt                    5 wird . (4)      Sind Personen mit einem tollwutverdächtigen Tier in Berührung gekommen, ist ihnen wegen der möglichen Infektionsgefahr die unverzügliche Kontaktaufnahme mit dem Institut für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit Berlin - Tollwutbehandlungsstelle - Augustenburger Platz 1, Südring 2 13353 Berlin, zu empfehlen. 5 Geschäftsanweisung PPr Stab Nr. 11/2010 über die Berichterstattung bei Schusswaffengebrauchsfällen von Polizeiangehörigen Seite 10 von 12
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